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Inwiefern trägt die Stadt Siegen mit der Beleuchtung des Radweges dazu bei 
(insbesondere in den Wintermonaten), dass der Radweg kein Angstraum (mehr) ist? 
 
Im Abschnitt Franzstraße bis Sieghütte ist die Beleuchtung des Radweges unter der HTS in 
2022 verdichtet worden. 
Im Abschnitt Siegufer bis Heeserstraße wird die Beleuchtung im Zuge der Kanalbaumaßnah-
me, mit der der Radweg ausgebaut werden soll, erneuert. 
Im Abschnitt Heeserstraße bis Bahnhof Siegen wurde die Beleuchtung in 2022 erneuert. 
Im Abschnitt Kreisparkplatz / Diemstraße bis Brücke Achenbacher Straße ist die Beleuchtung 
ebenfalls in 2022 erneuert worden. 
 
In welchem Zustand ist der Radweg (insbesondere zwischen Siegufer und 
Heeserstr.)? Wann werden notwendige Sanierungen durchgeführt? 
 
Der Neubau und einhergehend die Verbreiterung des Abschnittes Siegufer bis Heeserstraße 
erfolgt im Rahmen der Kanalbaumaßnahme des ESi. Die Planungen und Ausschreibungen 
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sind vorbereitet. Eine Umsetzung kann erfolgen sobald die wasserrechtliche Genehmigung 
vorliegt. 
Nach Mitteilung der Genehmigungsbehörde soll die Genehmigung in den nächsten 4 Wo-
chen erteilt werden. 
 
Wie sehen die aktuellen Planungen hinsichtlich der Schneeräumung des Radweges 
im Winter aus? 
 
Der Radweg unter der HTS ist in den Räumplänen der Stadtreinigung enthalten und wird bei 
Bedarf geräumt und gestreut. 
Vor Räumung der Radwege werden die Fahrbahnen für den Kraftfahrzeugverkehr und die 
Gehwege für den Fußgängerverkehr geräumt und gestreut. 
 
Wie sehen die aktuellen Planungen hinsichtlich der Beschneidung der Pflanzen 
durch das Grünflächenamt im Sommer (insbesondere zwischen Heeserstr. und 
Hindenburgstr.) aus? 
 
Der Grünschnitt in dem Abschnitt erfolgt HTS-seitig aufgrund einer Abstimmung mit dem 
Landesbetrieb Straßenbau NRW durch die Grünflächenabteilung. Der Rückschnitt erfolgt in 
der Regel im Juni eines Jahres, nach der ersten Wuchsperiode.  
Bahn-seitig liegt die Zuständigkeit bei der Deutschen Bahn. Diese wird regelmäßig auf den 
erforderlichen Rückschnitt hingewiesen. Bei zu starkem Bewuchs erfolgt ein Rückschnitt 
durch die Grünflächenabteilung nur des Bewuchses der durch den Zaun wächst.  
 
Existiert auf dem Radweg eine besondere Berücksichtigung von Radfahrern bei der 
Ampelschaltung? 
 
Die Querung des Radweges über die Heeserstraße ist, sofern kein KFZ Grün an der Lichtsi-
gnalanlage anfordert, für den Radverkehr auf Dauergrün geschaltet. 
 
Bei der Querung des Radweges über die Geisweider Straße beispielsweise geht das aufgrund 
der Verkehrsbelastung, vor allem unter Berücksichtigung der HTS Abfahrt Geisweid, nicht. 
 
 
 
 




